
Sicherheitsdatenblatt gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)
Weller FLUX PASTE
Druckdatum 30.01.2023
Bearbeitungsdatum 30.01.2023
Version 13.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
Bemerkung
Art. 31 and 2020/878/EU
*

1.1 Produktidentifikator
Produktkategorie

Chemikalien (ausgenommen Biozidprodukte)
PC-TEC-24 Schweiß-, Löt- und Flussmittelprodukte

Handelsname/Bezeichnung Weller FLUX PASTE
Eindeutiger Rezepturidentifikator TVR2-Q0MJ-X00T-52GS

Bezeichnung auf dem Kennzeichnungsschild/Handelsname
FLUX PASTE, No. WCACCK2 (Kit) *
Rosin Flux Paste, Kolophoniumfluxpaste, Flux résineux en pâte, Pasta Resina para soldar
Produkt-Nr.: WCACCK2 *

Andere Bezeichnungen
SDS-46

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereiche [SU]
SOLDERING ACCESSORY KIT, LÖTZUBEHÖR SET, KIT ACCESSOIRES DE SOUDRE, KIT ACCESSORI DI SALDATURA, KIT DE
ACCESORIOS DE SOLDADURA

Produktkategorien [PC]
PC38 Schweiß- und Lötprodukte (mit Flussmittelumhüllungen und Flussmittelseelen), Flussmittel
*

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
Germany-74354 Besigheim
Telefon: +49 7143 580-0
Telefax: +49 7143 580-108
E-Mail: info@weller-tools.com
Auskunft gebender Bereich: environmental department
Auskunft Telefon: +49 7143 580-101
Auskunft Telefax: +49 7143 580-108

1.4 Notrufnummer
GIZ Mainz +49 6131 - 19240 (language - german, english, french)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gesundheitsgefahren

Eye Irrit. 2

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsgefahren
STOT SE 3

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Physikalische Gefahren
Flam. Liq. 2

Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Einstufungsverfahren
H225
Auf der Basis von Prüfdaten.
H319
H336
Berechnungsmethode.
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2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Propan-2-ol

Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07
Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise
Allgemeines:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Prävention
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Reaktion:
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P312 Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

Aufbewahrung:
P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung:
P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml
Content < 125 ml
small container labelled only H336 and P102

2.3 Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1/3.2 Stoffe/Gemische
Beschreibung
Mixture / Mélange / Gemisch / Miscela / Mezcla

Gefährliche Inhaltsstoffe
2-Propanol >=40 - <=50 %

CAS 67-63-0
EC 200-661-7
INDEX 603-117-00-0
REACHNo 01-2119457558-25
Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H336

Rosin, oligomers >=45 - <=55 %
CAS 65997-05-9
EC 500-163-2

Zusätzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.
*

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
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Nach Hautkontakt
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe
holen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfügbar

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Kohlendioxid (CO2). Löschpulver. Trockener Sand. alkoholbeständiger Schaum.

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl.
Wasser

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefährliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
Nicht für Notfälle geschultes Personal
Notfallpläne
Personen in Sicherheit bringen.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung
Geeignetes Material zum Aufnehmen
Sand
Universalbinder

Für Reinigung
Ungeeignetes Material zum Verdünnen oder Neutralisieren
Wasser

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang
Alle Arbeitsverfahren sind grundsätzlich so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist:
Aerosolerzeugung/-bildung
Bei offenem Umgang sind nach Möglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

Brandschutzmaßnahmen
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen
Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Zu vermeidende Stoffe
Fernhalten von:
brennbarer Stoff
Nahrungs- und Futtermittel

Lagerklasse
Entzündbare Flüssigkeiten

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Schützen gegen:
Hitze
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
Frost

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
8.1 Zu überwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Arbeitsstoff LTV STV Bemerkung
67-63-0 Propan-2-ol 500 mg/m³ 200 ppm 1000 (1) mg/m³ 400 (1)

ppm
(1) 15 minutes average value

Deutschland

LTV = Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
STV = Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Quelle: GESTIS International Limit Values (http://limitvalue.ifa.dguv.de/)
Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren: GESTIS Analytical Methods (http://amcaw.ifa.dguv.de/)

biologische Grenzwerte
Grenzwerttyp (Herkunftsland):
BGW (DE)
Arbeitsstoff propan-2-ol
CAS-Nr. 67-63-0
EG-Nr. 200-661-7

Parameter
Aceton
Grenzwert 25 mg/L

Untersuchungsmaterial:
Vollblut (B)

Zeitpunkt der Probenahme
Expositionsende / Schichtende _ exposure end / shift end

Quelle
TRGS 903
Arbeitsstoff propan-2-ol
CAS-Nr. 67-63-0
EG-Nr. 200-661-7

Parameter
Aceton
Grenzwert 25 mg/L

Untersuchungsmaterial:
Urin (U)

Zeitpunkt der Probenahme
Expositionsende / Schichtende _ exposure end / shift end

Quelle
TRGS 903
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische Maßnahmen zum Verhindern von Exposition
Beschränken Sie die Exposition gegenüber Rauch durch Einhalten von möglichst niedrigen Verwendungstemperaturen und beachten
Sie in diesem Zusammenhang die geltenden Arbeitsplatzgrenzwerte als auch die als sicher anzusehenden
Handhabungstemperaturen. Wo möglich, in geschlossenen Systemen zu verarbeiten. Alternativ sollte eine lokale Abluftabsaugung
erwogen werden.

Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Korbbrille

Hautschutz
Geeigneter Handschuhtyp
Einmalhandschuhe

Geeignetes Material
NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials >0,33 mm

Empfohlene Handschuhfabrikate
DIN-/EN-Normen
EN ISO 374

Bemerkung
Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklären.

Körperschutz
Geeigneter Körperschutz
Laborkittel

Atemschutz
Bemerkung
Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand
flüssig

Farbe
bernsteinfarben

Geruch
Isopropanol.

Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt -89 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

ca.82 °C

Entzündbarkeit nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze 12,7 Vol-%

untere Explosionsgrenze 2 Vol-%

Flammpunkt (°C) 12 °C

Selbstentzündungstemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

pH-Wert nicht anwendbar

Viskosität, kinematisch nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit Keine Prüfung erforderlich, da
der Stoff bekanntermaßen in
Wasser unlöslich ist.

Löslich (g/L) in nicht bestimmt
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Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

Fettlöslichkeit nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser nicht bestimmt

Dampfdruck nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte 0,93 g/cm³ Temperatur 20 °C

Relative Dampfdichte nicht bestimmt

Partikeleigenschaften nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2 Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.5 Unverträgliche Materialien
Diese Information ist nicht verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizität
Akute dermale Toxizität

Inhaltsstoff 2-Propanol
Akute dermale Toxizität 12,8 mg/kg

Wirkdosis
LD50:

Spezies:
Kaninchen

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität (Dampf)
Inhaltsstoff 2-Propanol
Akute inhalative Toxizität (Dampf) 30 mg/L

Wirkdosis
LC50:
Expositionsdauer 4 h

Spezies:
Ratte

Akute orale Toxizität 5,045 mg/kg

Wirkdosis
LD50:

Spezies:
Ratte

Schwere Augenschädigung/-reizung
Abschätzung/Einstufung
stark reizend.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften
Aufgrund fehlender Daten kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob der Stoff die Kriterien für CMR-Stoffe der Kategorie 1
oder 2 erfüllt.

Keimzellmutagenität
Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität
Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
STOT SE 3
Narkotisierende Wirkung

Abschätzung/Einstufung
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
STOT RE 1 und 2
Inhalative spezifische Zielorgantoxizität (wiederholte Exposition)

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizität
Es liegen keine Informationen vor.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4 Mobilität im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
nicht anwendbar

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
Bemerkung
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff
die Kriterien erfüllt.
*

12.7 Andere schädliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Bemerkung
Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Unter Beachtung der behördlichen Bestimmungen verwerten.

Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)
Vor bestimmungsgemäßen Gebrauch

Abfallschlüssel Produkt 140603
gefährlicher Abfall Ja.

Abfallbezeichnung
andere Lösemittel und Lösemittelgemische

Gefahrenrelevante Eigenschaften der Abfälle
HP3 Entzündbar
HP4 Reizend — Hautreizung und Augenschädigung
HP5 Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr

Nach bestimmungsgemäßen Gebrauch
Abfallschlüssel Verpackung 150102
gefährlicher Abfall Nein
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Abfallbezeichnung
Verpackungen aus Kunststoff
Abfallschlüssel Verpackung 150104
gefährlicher Abfall Nein

Abfallbezeichnung
Verpackungen aus Metall
Abfallschlüssel Verpackung 150110
gefährlicher Abfall Ja.

Abfallbezeichnung
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 1993 1993 1993

14.2 Offizielle Benennung für die
Beförderung

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER
STOFF, N.A.G. (2-Propanol)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(propan-2-ol)

Flammable liquid, n.o.s. (propan-2-
ol)

14.3 Klasse(n) 3 3 3

14.4 Verpackungsgruppe II II II

14.5 Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für den Verwender

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.7 Massengutbeförderung auf dem
Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

Zusätzliche Angaben - Landtransport (ADR/RID)
Gefahrzettel 3
Klassifizierungscode F1
Sondervorschriften 640D
Begrenzte Menge (LQ) 1 L
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) 33
Tunnelbeschränkungscode D/E
Beförderungskategorie 2
Bemerkung EQ: E2, Kemler 33, SP: 274|601

Zusätzliche Angaben - Seeschiffstransport (IMDG)
Meeresschadstoff Nein
Bemerkung EQ: E2, SP: 274

Bemerkung
EMS-No.: F-E, S-E

Zusätzliche Angaben - Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Begrenzte Menge (LQ) 1
Bemerkung LQ: Y341, EQ: E2, SP: A3

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für
den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschränkungen
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach
der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) für werdende oder stillende Mütter beachten.

Sonstige EU-Vorschriften
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen
[Seveso-III-Richtlinie]

Gefahrenkategorien
P5c Entzündbare Flüssigkeiten

Namentlich genannte gefährliche Stoffe
keine/keiner

Zu beachten
REGULATION (EC) No 1907/2006 ANNEX XVII Conditions of restriction: 3
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Nationale Vorschriften
Deutschland
Wassergefährdungsklasse

schwach wassergefährdend

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Abkürzungen und Akronyme
Siehe Übersichtstabelle unter www.euphrac.eu

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

Änderungshinweise
* Daten gegenüber der Vorversion geändert

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
REACH Dissemination Portal https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/registered-substances
*
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